


	� Diese Unterlagen werden von der Gemeinde (Verwal-
tungsgemeinschaft), die den Wahlschein erteilt hat, 
auf Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt.

	� Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür 
sorgen, dass der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am 4. Juli 2010,  
18 Uhr, eingeht.

	� Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten 
die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl.

7.	� Stimmberechtigte können ihr Stimmrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt abstimmt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft; der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3, 
§ 108 d Satz 1 des Strafgesetzbuches).

Coburg, 18.06.2010
Norbert Kastner

Oberbürgermeister

Kraftloserklärung

Gegen das unter dem 11.03.2010 erfolgte Aufgebot der 
nachstehend aufgeführten verlorengemeldeten Spar-
kassenbücher der Sparkasse Coburg - Lichtenfels sind 
keinerlei Ansprüche bis zum festgesetzten Termin am 
11.06.2010 erhoben 
worden.

Es werden  daher folgende  Sparkassenbücher für kraft-
los erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:	� 3211245810, 3211379023, 
3211480318, 3211480326, 
3211557917, 3211616457, 
3503203154

der	 Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Markt 2/3, 96450 Coburg

lautend auf:	 Ursula Eckardt
			   Kirchgasse 12, 96450 Coburg
	
Antragsteller:	 Dr. Siegfried Mohm
			   Kleine Rosenau 14, 96450 Coburg
	      
	      	

Coburg, 11.06.2010
771/40220

Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Vorstand

gez. Vogel, gez. Ritz
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Landratsamt Coburg

7. Sitzung des Schul- und Kultur- 
ausschusses des Landkreises Coburg 

am Donnerstag, 24.06.2010, 14:30 Uhr im Sitzungsaal des 
Landratsamtes in Coburg, Lauterer Str. 60 (Raum E30)

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung

1.	 Eröffnung der Sitzung

2.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

3.	 Feststellung der Beschlussfähigkeit

4.	� Genehmigung der Niederschrift über die 6. Sitzung 
des Schul- und Kulturausschusses am 20.04.2010

5.	� Sachstandsbericht über den Vollzug der Beschlüsse 
aus der vorherigen Sitzung des Schul- und Kulturaus-
schusses des Landkreises Coburg

6.	� Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 
34 Abs. 3 LKrO seit der letzten Sitzung getroffenen 
dringlichen Anordnungen und der zwischenzeitlich 
besorgten unaufschiebbaren Geschäfte

7.	 Sonstige amtliche Mitteilungen

	 Berichterstatter TOP Ö1 bis Ö7: Vorsitzende

8.	 Lebenslanges Lernen im ländlichen Raum
	� Berichterstatter: Herr Rainer Maier, Frau Nadine Las-

kowski, VHS Coburg

9.	� EDV-Betreuung an Schulen in der Trägerschaft des 
Landkreises Coburg

10.	�Container an der Staatlichen Realschule Neustadt bei 
Coburg

	� Berichterstatterin TOP Ö9 bis Ö10: RHSin  
Brigitte Keyser

11.	�Staatliches Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg; 
Neubau einer 2-fach Halle - Informationen zum Bau-
stand und zu den Baukosten

12.	�Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staat-
lichen Realschule Coburg II;

	� Ergebnis des Architektenwettbewerbs - weiteres Vor-
gehen

	� Berichterstatter TOP Ö11 bis Ö12: VAR Manfred Schil-
ling, TOAR Ralph Wöhner

13.	Anfragen

- nicht öffentliche Sitzung entfällt -

Coburg, den 15.06.2010
Landratsamt

gez. Michael Busch
Landrat


